
Bemerkungen ZUur authentischen Verkündigung des
kirchlichen Lehramtes

Von Bruno Schüller,

Es siınd nunmehr schon etliche Jahre, daß INnan in der katholischen
Kırche ber die sıttliche Beurteilung des Gebrauchs empfängnisver-
hütender Miıttel dıskutiert. Man wırd ıcht ZuLt behaupten können,
Inan se1l in dieser Diskussion schon einem befriedigenden Resultat
gekommen. Wıe 1St das erklären? Man darf siıcher icht die
Schwierigkeiten unterschätzen, die sıch In diesem Falle eiıner Urteıils-
findung Aaus „der Natur der Sache“ entgegenstellen. ber bısweilen
hat mMa  w den Eindruck, diese Schwierigkeiten würden manchem
Katholiken wenıger orofß erscheinen, talls das kirchliche Lehramt siıch
iıcht schon klar ST rage geiußert hätte, ındem 065 den Gebrauch
empftängnisverhütender Miıttel rundweg für sıttenwıdrig erklärte.
Gewifß, InNnan hält 1m allgemeinen dieses Urteil des Lehramtes nıcht
für ormell unfehlbar. ber vielen scheint CS eintach ıcht eingehen

wollen, da{ß sıch das kirchliche Lehramt in einer wichtigen Sache
eventuell geirrt haben könnte. Man hat sıch durch Jahrzehnte fest,
Ja unbedingt aut dieses Urteil des Lehramtes verlassen un dement-
sprechend se1ın Gewissen gebildet. FEheleute haben sıch oft
schwersten inneren Konflikten abgemüht, sıch in ıhrem intımen ehe-
lichen Leben demgemäfß verhalten. Dıie Beıichtväter lıtten mit
der Not der Eheleute, wufßten meıst nıcht, w1e s1e helfen sollten, da
sS$1e selbstverständlich keine Abstriche machen durften dem, W a4as s1e
auf das Urteıil des Lehramtes hin für eın klares Gebot Gottes hielten.
Es 1St durchaus einfühlbar, WenNnn an ach alldem die heftigsten
inneren Wıderstände dagegen verspurt, mıiıt einer eventuellen Re-
visionsbedürftigkeit der bisherigen kırchlichen Stellungnahme Zur

Empfängnisverhütung rechnen. Wıe sollte c5 möglich se1n, da{fß die
ausgestandene Not un Qual, die dabei gebrachten Opfter unnötıig
un UuMSONST waren” Wıiıe könnte Gott in seiner Kırche
lassen, die durch seinen Geıist leiten verheißen hat? Niemand
wırd bestreiten wollen, dafß CS einen bitter un Aart ankommen
müßte, falls sich herausstellen sollte, das kirchliche Lehramt habe se1in
bısheriges Urteıil ber den Gebrauch empfängniısverhütender Mittel

revıidıeren. Doch 1St ernstlich fragen, ob (3Oft sıch iırgendwann
un: ırgendwo datür verbürgt hat, dafß denen solche bittere Erfahrun-
sCHh ErSPart bleiben, die sıch iın iıhrer sittlichen Lebensführung der
Leitung des kırchlichen Lehramtes an  en. Könnte INan iıcht 1m
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Gegenteıl der Meınung se1nN, indem Christus das von ıhm gestiftete w
Lehramt ıcht NUur MI1t einer unfehlbaren, sondern auch mMi1t einer blofß
authentischen Verkündıigung seines Evangelıums un (zesetzes beauf-

hat, habe wenı1gstens einschlufßweise verstehen gegeben, 65
werde auch denen, dıe autf die Verkündigung dieses Lehramtes hören,
ıcht beschieden se1n, den sıttliıchen Wıillen Gottes 1in allem un jedem
hne Irrtum erkennen? Es 111 scheinen, INan könne dieser Aut-
fassung se1in. Die Gründe dafür selen 1m folgenden ausführ-
lıcher dargelegt. Falls ıhnen ein1ge Beweiskraft zukommen sollte,
würde das bedeuten: Es darf die Katholiken eigentliıch Sar icht
wundernehmen, WEenNnn s1e annn un Wann gerade deswegen in die
Irre gehen, weıl s1e sıch vertrauensvoll der Leitung des authentischen
Lehramtes unterstellen; Wer NUr versteht, mıiıt welcher Art Vollmacht
Christus das authentische Lehramt bedacht hat, mu{(ß autf solche Vor-
kommnıisse VO  3 vornhereıin innerlich gefaßt se1in.

Das authentische Lehramt als are Lehrautorität

Es se1l eigens betont, 1er sollen 1Ur einige Bemerkungen ZuUur authen-
tischen Verkündigung des kırchlichen ehramtes gemacht werden. Die
überkommene Theologıe ber das Lehramt, ber dessen beide Formen
der Verkündigung: dıe unfehlbare un die blofß authentische, wiırd
vorausgesetzt *. Za ıhr haben WIr nıchts Neues Sagcnh. Sıe 1St außer-
dem schon Von vielen Theologen dargestellt worden, da{ß 6S als
überflüssıg gelten darf, s1e 1er nochmals wıederholen. Wır gehen
vielmehr von dem Aaus, W 4s die Theologie ber die authentische Ver-
kündigung des Lehramtes Sagt, versuchen, das darın Implizierte aus-

drücklicher herauszuarbeiten un ein1ıge Konsequenzen daraus
zıehen, die vewöhnlich, scheint CD nıcht klar un entschieden
SEZOSCN werden.

Die Theologie SAagtl, auch 1n seiner (blofs) authentischen Verkün-
digung spreche das Lehramt AaUusSs echter Autorität, se1 dabei allerdings
ıcht untfehlbar. Das authentische Lehramt spreche kraft echter Autori1-
tat, bedeutet: CS spricht dem besonderen Beistand des Heılıgen
Geıistes, der iıhm von Christus zugesichert ISt, folglich Aaus einer über-
legenen Einsicht in das Evangelium und (Gesetz Christı, die 6S 1n
besonderer Weıse VOTr Irrtuüumern schützt; darum annn 65 sıch ur die
Wahrheit dessen, W as eSs lehrt un verkündet, wirklıch verbürgen
un verdient Vertrauen; INan dart ıhm Glauben schenken und iSt AaZu

Zur authentischen Verkündigung des Lehramts und detren Verhältnıis ZUr

unfehlbaren Verkündigung vgl VOL lem die vorzügliche Arbeit VO  = Beumer ,
Das authentische Lehramt der Kirche, in ; hGI1I (1948) 273289 Authentische
Lehrverkündigung ist gleichbedeutend mM1t nicht-unfehlbarer Verkündigung.
Diese Bezeichnung hat sich WAar noch nicht allgemein durchgesetzt, wird ber
VO: vielen Theologen verwendet.
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auch verpflichtet, insotern INan auf dıe Wahrheıit Von Evangelıum
un Gesetz Christi verpflichtet 1St un damit auch ZU Hören auf
den, von dem INan weıßß, da{fß einem auf zuverlässige Weıse diese
Wahrheit miıtteilt.

Wohlverstanden: Lehrautorität besteht primär in überlegener Eın-
sicht?. Lehren 1St Vermittlung der Wahrheit, demnach Einsicht
in die vermiıttelnde Wahrheit VOT4aus iıne Wahrheit annn aber
dem nıcht mehr durch Lehren vermıiıttelt werden, der diese Wahrheit
schon kennt. Folglıch 1St der Lehrende begriffsnotwendig dem
Belehrenden Wiıssen und Einsicht überlegen. Allerdings, eine
bedingte Pflicht des Wıssen Unterlegenen, sıch VO Überlegenen
belehren lassen, 1st DUr annn gegeben, WEeNN 6S sıch eın 1ssen
handelt, das haben für den Unterlegenen sıttlich notwendig iSt.
Das oilt Nnun in ausgezeichneter Weıise Von dem, worın das authen-
tische Lehramt der Kırche seine überlegene Einsicht hat VO Evan-
gelıum un (Gesetz Chr  1St1 .  13 Demnach 1St das authentische Lehramt
deswegen für die Gläubigen verbindliche Lehrautorität, weıl 6S kraft
des ıhm verliehenen Geistbeistandes dıie überlegene Einsicht hat in die
Wahrheit CCHTiStL, autf dıe die Gläubigen iıhres Heiles willen VeOeI-

pflichtet sınd
In etO wird inan VO:  w der Pflicht, sich VO einer Autorität belehren

lassen, 11ULr betroffen, sooft inNAan ZuU Finden der Wahrheit einer solchen Belehrung
bedarf. Das ist allemal dann der Fall, wenn INa  $ ine gesuchte Wahrheit durch
eigene selbständige Einsicht entweder überhaupt nicht inden vermag oder
doch nicht mit der gehörigen Sicherheit. In gewisser Hıiıinsıcht hat jede autoritative
Wahrheitsvermittlung bloß subsidiären Charakter. Sie ware unnötig, WEn der
einzelne, allein auf sich gestellt, in der Lage ware, aufgrund selbständiger
Einsicht die Wahrheit erkennen. Über das, wAas INa  $ bereits mit Sicherheit we1iß,
braucht man sıch ben nıcht mehr belehren lassen. Nehmen WIr d jemand sSe1
durch eigene schlüssige Überlegungen ZuUur Einsicht gekommen, allgemeine
Religionsfreiheit sSe1 ein fundamentales Menschenrecht. Nachträglich erhalte
davon Kenntnis, daß sich das Zweite Vatıkanische Konzil aBT  u in diesem inne
für allgemeine Religionsfreiheit erklärt habe, und WAar kraft seiner Lehrautorität.
Würde in diesem Augenblick VO:  - der Pflicht betroffen, das bereits sicher
Erkannte nunmehr uch noch in einem Akt des Vertrauens sich VO' Konzil
CN lassen ? Nıcht 1im geringsten. Das Lehramt soll den Gläubigen helfen, die
Wahrheit Hinden Ks ist ber unmöglich, sich beim Suchen dessen helfen

Das oilt etzten Endes O: VO: jeglicher Autorität. Vgl dazu Schüller,
Gesetz und Freiheit (Düsseldorf 31—41 ; H- Gadamer , Wahrheit un:
Methode ( Tübingen 1965 263 B außert sich im selben Sinne: ‚‚Die Autorität
VO:  5 Personen hat ber ihren etzten Grund nıcht in einem Akte der Unterwerfung
und der Abdikation der Vernunft, sondern in einem Akt der Anerkennung und
der Erkenntnis der tkenntnis nämlıch, daß der andere einem Urteil vorgeht,

VOFLFr dem eigenen Urteil den Vorrang hat.““
Da durch einen besonderen Geistesbeistand begründet, hat die überlegene

} Einsicht des kirchlichen Lehramts charismatischen Charakter; S1e ist, wenn mmAa  —
wıll, charısmatische Einsicht; ber wirkliche Kinsıcht und Verständnıis. Die
nhaber des Lehramtes wIissen und verstehen, Was S1e verkünden, S1e handeln in
vollem Sinne personal.
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lassen, Was INa schon gefunden hat Kurz, da die kirchliche Lehrautorität kein
Selbstzweck ist, sondern lediglich die EKErkenntnis der Wahrheit vermitteln soll,
darum ist IN  n auf S1e uch 11Ur in dem Maße verpflichtet, als iINan ABın Findung der
Wahrheit solcher Vermittlung bedarf. Die techte sittliche Haltung des Gläubigengegenüber dem authentischen Lehramt besteht nıcht darin, sich 1les 11ur SCHlassen, vertrauensvoll anzunehmen und keinen Versuch unternehmen,
durch eigene und selbständige Eıinsicht Evangelium un Gesetz Christi richtiger,umfassender und tiefer verstehen. Vielmehr besteht die rtechte Anerkennung
des authentischen Lehramtes in der Bereitschaft des Gläubigen, sich VO:  — ihm
vertrauensvoll belehren lassen, sooft das nötig hat

Das Lehramt 1St bei seiner bloß authentischen Verkündigung nıcht
unfehlbar. Es annn demnach in seinen authentischen Urteilen un
Entscheidungen auch einmal ırren. Wıe können ann die Gläubigen
verpflichtet se1ın, sıch diesem Lehramt anzuvertrauen” Sıe mussen Ja
VO  —$ vornherein mIit der Möglichkeit rechnen, da{fß s1e in ıhrem Ver-
trauen enttäuscht werden, 1n die Irre in die Wahrheit geführt
werden. Und W1e€e annn eine Autorität Vertrauenswürdigkeit ean-
spruchen, sS1ie von vornherein weıfß, dafß s1e selbst ehlbar IS

Umständen das iıhr entgegengebrachte Vertrauen wıder Wıllen
vereıiteln wırd? Man annn das Problem auf die einfache Formel
bringen: Ist tehlbare Autorität noch wirkliche Autorität? Sobald die
rage tormuliert wird, trıtt deutlich Zzutage: Dıie Autorität, W1e
das authentische Lehramt s$1e ausübt, 1St 1n ormaler Hıiınsicht von

gleicher Art W1e alle Autorität, die VO  a} Menschen ausgeübt
wırd. Fehlbarkeit gehört unvermeı1dlich jedem Menschen. Darum
1sSt alle Autorität, insofern s$1e Menschen ZUr Ausübung übergeben
wird, 1DSO fehlbare Autorität. Somıit ann Unfehlbarkeit ohl
kaum konstitutiv se1n für Autorität überhaupt, da 6S

Menschen keinerle] Autorität yäbe.
Gleichwohl, bleihbt die Schwierigkeit lösen, inwiefern fehlbare Autorität

keine contradictio in terminis ist Nun, jeder Kranke, der einen Arzt aufsucht,
jeder Heranwachsende, der willig seinen Eltern gyehorcht, hat für sich lebensmäßig
diese Schwierigkeit schon gelöst. Indem ein Kranker sich einem Arzt anvertraut,
unterstellt sıch dessen Autori1tät, erklärt sich bereit, sich nach den Anord-
NunNgen des Arztes richten, obwohl sich notrmalerweise AUS eigener Einsicht
kein Urteil darüber bilden kann, ob die VO: Arzt getroflenen Anordnungen 1m
Einzelfall uch richtig sind. Umgekehrt: indem ein Arzt die Behandlung ines
Kranken übernimmt, spticht sich selbst dem Kranken gegenüber Autorität und
Vertrauenswürdigkeit Nun wird kein Arzt VO:  } sich behaupten können, se1
als Arzt unfehlbar, könne sich absolut dafür verbürgen, daß nie ine verkehrte
Diagnose stelle und uch nıe ine falsche Therapie anwende. Kein Arzt, uch niıcht
der tüchtigste, wird bestreiten wollen, daß uch be1 außerster Gewissenhaftig-
keit einmal itren kann und dann unte Umständen wider Wıllen das Leiden eines
Kranken her verschlimmert als bessert. Wie kann der Arzt dieser nicht
ausschließbaren Eventualıtät dem Kranken gegenüber Autorität und Vertrauens-
würdigkeit beanspruchen”? Das kann tun, insotern sich DCH darf Es sind
wirklich „„Ausnahmefälle“‘, daß ich einmal 1ne falsche Diagnose stelle oder ine
falsche Therapie anwende; n der Regel‘‘ treffte ich das Richtige, helte ich
tatsächlich dem Kranken, sofern ihm überhaupt gyeholfen werden kann.
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Keın Mensch der Autorıität ausuübt wırd mehr von siıch
können Keın Mensch braucht aber auch mehr Von sıch
können, sich als Autorität A4auU.  en und anerkannt werden.
Der Erzieher oder Obere, der „IN der Regel die richtigen Anord-
NUuNsSsChH tr1ıft un L1LULr „1InM Ausnahmeftällen einmal das Verkehrte
veranlafßt übt Autorität der menschenmöglıchen
Weise Aaus Kurz, fehlbare Autorität er weIlist sich als Autorität durch
das, W A4s S1C „ 11 der Regel (per se) vollbringt, als fehlbar durch das,
W ads iıhr S Ausnahmefällen“ (per accıdens) Versagen unterläuft.
Fs ]1ST klar, diese Formel xibt och Raum für e1in graduell sehr er-
schiedliches Ausma{( Autorität. Fehlbare Autorität 1ST

größer, Je seltener der „Ausnahmetftall“ iıhres Versagens vorkommt:;:
S1C 1b ] dem Maßße, als die Fiälle des Versagens häufiger
werden schließlich autfzuhören überhaupt noch Autorität SC1IN,
wenn die Ausnahmeftälle ıhrer Häufigkeıit nach dem Regelfall sıch
annähern un damıt keine „Ausnahmeftälle mehr siınd

VWıe selten iıhr Versagen auch sC1inNn MmMag, fehlbarer Autorität 1ST
vermeıdlich C116 SCWISSC Unzuverlässigkeit Man annn sıch ıhr
ıcht an  rauen, ohne das Rısıko einzugehen, sSsC1INCN Erwartungen
enttäuscht werden Nun wırd vernünftigerweıse nıemand C1MN

solches Rıiısıko eingehen, WENN es ohne Schaden un: Nachteıle VeOer-
meıden könnte Vor die Wahl gestellt ob sıch fehlbaren oder

unfehlbaren Autorität unterstellen wolle, wırd eın Mensch die
fehlbare Autorität wählen ber CS sibt Nnu  - einmal Menschen
keine unfehlbare Autorität Iso bleibt dem einzelnen, der einsieht
dafß dieser oder Rücksicht AUtOÖOTILALHEV. Leıitung
bedarf Sar keıine andere Möglichkeit als sıch fehlbaren Autor1-
TAat ANZUVErFIrauen Er geht dadurch ZWar unvermeıdlich das Rısıko
C1IN, sCINCM CISCNCN Schaden die Irre geführt werden: aber
da für ıh 1Ur Autorität sein kann, wer ıhm FEinsicht Kenntnissen
un Erfahrung überlegen ISE würde ohne AUTtTOF1ITatıve Leıtung
auf gErNNSCIC FEinsicht un Erfahrung ANSCWIECSCH sein un
darum zwangsläufig orößere Gefahr laufen, die Irre gehen.
Er annn also das Rısıko des YTrtums überhaupt nıcht umgehen Er
annn 1Ur zusehen, da{fß das SETIINSCIC dem gyrößeren Rısıko VOTL-

zıieht Und TUutLt das allgemeınen auch mMi1t der allergrößten Selbst-
verständlichkeit. Eltern haben durch Erziehungsfehler 7weifellos
schon 1e] Unheıil ıhren Kındern angerichtet Trotzdem wiıird eın
vernünftiger Mensch daraus den Schluß zıehen, die Kınder muüßten sıch
deshalb celbst überlassen bleiben Die Ärzte durch unverschul-
ete oder verschuldete Kunstfehler schon manchen Kranken Leib und
Leben geschädigt haben ber schlimm das Einzelfall sC1inNn mag,
autfs Ganze gesehen, fällt CS ıcht 115 Gewicht gegenüber dem, W as die
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Ärzte ZUuU Wohl kranker Menschen geleistet haben Kurz, eın
Mensch annn Autorität ausüben, ohne das Rısiıko einzugehen,
schaden, nutzen soll un nutzen will; eın Mensch annn sıch
einer Autorität unterstellen, ohne dadurch das Risiko einzugehen,

geführt verführt werden. ber dieses Rısıko darf und MU:
eingegangen werden. Es 1St allermindest das geringere Übel

Wenngleich das authentische Lehramt seine Autorität dem Stifter-
willen Christi verdankt un: sıch dadurch VO  e} sonstiger Autorität,
dıe Menschen vorkommt, unterscheidet, ann von ıhm, seiıner
grundsätzlıchen Fehlbarkeit WESCNH, formal]l nıchts anderes gelten als
Von aller anderen tehlbaren Autorität*. Gestützt auf den ıhm
gesicherten Beistand des Heıligen Geıistes, annn das authentische Lehr-
Aamıt Von sıch 5 seine Urteıile un Entscheidungen 1ın Glaubens-
SOWI1e Sıttenfragen seien „1n der Regel“ richtig un NUuUr „1N Aus-
nahmeftällen“ auch einmal talsch Wenn CS darautfhin die Gläubigen
auffordert, sıch seiner Leitung anzuvertrauen, Ja ıhnen erklärt, s1e
seien verpflichtet, sıch ıhm anzuvertrauen, CS dabei ein Zweı-
taches VOTaus: Erstens, daß CS selbst, obschon zugegebenermaßen fehl-
bar, 1m ganzen dennoch besser Irrungen geschützt se1 als die
Gläubigen, diesen gegenüber im allgemeinen eine überlegene Einsicht
1ın Evangelıum un (Gesetz Christi habe: zweıtens, dafß CS selbst, das
Lehramt, 1n den Fällen, in denen es bloß authentische Entscheidungen
trıfit, seiner selbst iıcht in jener 1absoluten Weıse siıcher ist, dıe r azu
ermächtigte, untfehlbar entscheiden: daß 6S mıiıthin den Gläubigen
ZWAar keine absolut zuverlässige Hıltfe bei iıhrer Wahrheitsfindung
gewähre, ohl aber die den gegebenen Umständen relatıv
verlässigste Hılte Dementsprechend stellt das authentische Lehramt
den Gläubigen auch NUr 1ın Aussicht: Sıe werden 1n dem Vertrauen,
das s1e iıhm entgegenbringen, sıch ‚1n der Regel“ bestätigt un NUr
S Ausnahmeftfällen“ enttäuscht Ainden

Daraus tolgt zunächst für die Inhaber des authentischen Lehramtes:
Sıe mussen grundsätzlich Mi1t der Möglichkeit rechnen, da s1e bei
iıhren Lehrentscheidungen auch einmal iırren un dadurch die iıhnen

4 Manche Theologen moögen diese Feststellung befremdlich inden Sie sind
gewohnt, in der Lehrautorität der Kirche ELWA: völlig Kinzigartiges und Uns
vergleichliches erblicken. Nun, einzigartig ist die Lehrautorität der Kirche,insofern S1e durch den Geistesbeistand charismatisch begründet ist, Evangeliıumun! Gesetz Christi ihrem 'LThema hat Aber w as VO:  = fehlbarer Autorität als
solcher gilt, mMu. uch für das authentische Lehramt gelten, wenn Autorität unFehlbarkeit, VO' authentischen Lehramt ausgesagt, überhaupt einen 1nnn haben
sollen. Im übrigen haben WIr be1 Konferenzen wiederholt teststellen können, daß
solche, die nicht Fachtheologen sind, das ihnen ANSECESONNECNE Vertrauen ZuUur
authentischen Verkündigung des Lehramts ITSTt dann als e1in ‚„obsequiumrationabile“‘ begriffen, nachdem ihnen klar geworden WAar, daß der Mensch, WI1Iefaktisch vortkommt, in Hen mögliıchen Lebensbereichen darauf angewlesenist, sich der Leitung fehlbarer Autorität anzuvertrauen.
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unterstellten Menschen fehlleiten:; s1e mussen bereit se1in, eın früher
gefälltes Lehrurteil zurückzunehmen, sobald s1e es als ırrıg erkannt
haben Die Art Von Lehrvollmacht, mıt der s1e Von Christus AauUuSs-
gESTALLEL sınd, ann den Inhabern des authentischen Lehramtes nıcht
unbedingt das öftentliche Eıngeständnis CN: Erravımus. Aus
der yrundsätzlichen Fehlbarkeit des authentischen Lehramts tolgt für
die Gläubigen: Es annn vorkommen, da{ß sS$1e CELWAS, das s1ie auf die
Verkündigung des authentischen Lehramtes hın für talsch un ver-
werflich hıelten, spater für wahr un Zut halten haben, un ZWar
wıederum auf dıe Verkündigung desselben Lehramtes hın Ist das tür
S1e iıcht eine unzumutbare Forderung? Es iSt eıne bittere un harte
Forderung, unzumutbar 1St s1ie nıcht. Da s$1e selbst fehlbare Menschen
sınd, wırd CS ıhnen auf alle Fälle immer wıeder ZuUugemutet se1in, sıch

korrigieren, das bisher iırrıgerweıise für wahr un gut Gehaltene
als falsch un schlecht verwerten. Dıieser Zumutung entgehen sıe
nıcht, WEeNN S1e siıch dem authentischen Lehramt an  1: aber S1e
werden seltener VON iıhr betroffen se1N, NUr An Ausnahmefällen“.

Der Anlaß den hier gemachten Überlegungen ist ine Stellungnahme des
authentischen Lehramtes einer Frage des Sittengesetzes. Darum darf als
zulässig gelten, W E: WIr nunmehr das authentische Lehramt 1Ur noch betrachten
hinsichtlich seiner Vollmacht, das Gesetz Christ1 auszulegen und verkünden.

Fragen des Sittengesetzes ist keineswegs S daß der Gläubige 1Ur Zugang
ZAIT Wahrheit hätte durch die Vermittlung des kirchlichen Lehramtes. INnan
ZIU:  ® der Auffassung ist, das Gesetz Christ1 enthalte materialethische Forderungen,
die über das natürliche Sittengesetz hinausgehen, oder ob 1INA:  = das bestreitet,
kann jedenfalls nıcht 1im geringsten in Zweiftel SeZOLCN werden, daß jeder Mensch
ein eigenes sittliches Urteilsvermögen hat, kraft dessen ogrundsätzlich 1ın der
Lage ist beurteilen, ‚, Was der Wıille (sottes ist, wWwas gut, wohlgefällig und
vollkommen‘‘ (Röm UZ 2) Sooft das kirchliche Lehramt autoritativ die Erkennt-
n1ıs sittlicher Forderungen vermittelt, kann lediglich 1ne subsidiäre Aufgabe
erfüllen?. Überdies, weıl selbst grundsätzlich fehlbar, kann das authentische
Lehramt 1LLUL ine relative Überlegenheit gegenüber dem sittlichen Urteilsvermögen
des einzelnen Gläubigen haben KEs ist LUr besser Irtrtümer abgesichert als
der einzelne Gläubige; hat Wwar grundsätzlich ein Mehr Einsicht, ber nicht

allein hat Einsicht in den Wıllen Gottes, sondern uch jeder Gläubige. Daraus
folgt Wenn bei einer Frage des Sittengesetzes das Urteil des authentischen
Lehramtes und das Urtei1l eines Gläubigen voneinander abweichen, läßt sich
nicht VO: vornherein gCN, das Lehramt habe immer, Iso uch 1n diesem Falle,
rtecht. Neıin, INAa:  } kann 1im vorhinein 1U CNH, be1 solchermaßen voneinander
abweichenden Urteilen werde das authentische Lehramt in der Relel. recht
haben; ber CR Ausnahmefällen““‘ könne uch vortkommen, daß der Gläubige
un nicht das Lehramt 1im Recht N

Wıe aßt sıch 1U  a iın einem konkreten Einzelfall ausmachen, ob sich
die Regel bestätigt, also das Lehramt richtig geurteilt hat, oder ob

Falls das Gesetz Christi materialethische Forderungen enthielte, die über das
natürliche Sittengesetz hinausgingen, hätte das kirchliche Lehramt in bezug auf
dieses Mehr nıcht 1Ur ine subs1idiäre Aufgabe. Vgl dieser Frage Schüller,
Zur theologischen Diskussion über die lex naturalis, in: hPh 41 (1966) 481-—503
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eine Ausnahme Von der Regel eingetreten Ist, ein Irrtum des Lehr-
amtes, den der Gläubige erkannt hat? Müssen beide, das Lehramt und
der Gläubige, gleichermaßen die Gründe für ıhre Urteilsbildung VOLI-

legen, damıt sıch herausstelle, W esSseEenN Gründe stichhaltig sınd un!
Wer darum recht hat? Wollte INan das tordern, würde In  $ er-
stellen, das authentische Lehramt un der Gläubige waren mi1t grund-
sätzlıch gleichem sıttliıchem Urteilsvermögen begabt, da{ß 6S VO  w
daher völlig oftenbleiben müßßte, cssch Urteil sıch Ende als
wahr und richtig erwelılse. ber gerade diese Unterstellung 1St falsch
Das authentische Lehramt 1St 1im allgemeinen sittlicher Einsicht
überlegen. Darum besteht die Wahrscheinlichkeit, dafß sıch seine Lehr-
entscheidung als richtig herausstellen wırd, während es ZWar prin-
zıpıell möglıch, aber unwahrscheinlich 1st, dafß der Einsicht Unter-
legene die Wahrheit gefunden haben sollte. Dıie Annahme des wahr-
scheinlich Rıchtigen oder Wahren heißt 1ın der theologischen un
kanonistischen Fachsprache „ Vermutung“ der Wahrheit, praesumpti0
verıtatıs. Folglich annn INan auch\ 6S bestehe die generelle „ Ver-
mutung“, dafß die Urteile des authentischen Lehramtes richtig sınd
Eın Irrtum 1sSt durch solche Vermutung ıcht grundsätzlıch SC-
schlossen, mu{ aber, weıl das Unwahrscheinliche 1St, ın jedem
Einzelfall eigens nachgewlesen werden. Wenn also eın Gläubiger 1in
einer rage des Sıttengesetzes anders als das authentische Lehramt
urteilen mussen meınt, tragt die Beweıslast: mu nach-
weısen, dafß das Unwahrscheinliche eingetreten ist: das von der Regel
Abweıichende, eın Irrtum des authentischen Lehramtes

M. Scheeben, kKkath Dogmatıik (Ges. Schriften, 111 |Freiburg M Br 1948|)265 ‚„„Abgesehen VO: der approbatio solemnis durch den Heiligen Stuhl sind die
doktrinellen Dekrete der Partikularkonzilien niıcht untfehlbar. S1e können also (!)
11ur ine mehr oder minder große Präsumtion der Wahrheit für sich haben‘‘ Auch
nach Scheeben Sind demnach autoritative, ber nıiıcht unfehlbare Lehrentschei-
dungen dadurch gekennzeichnet, daß ihre Wahrheit ‚„vermuten‘‘, ‚„präa-sumtleren“‘“ ist Der Begriff ‚„praesumpti10 veritatis‘‘ wird manchem katholischen
Theologen rteichlich juristisch vorkommen, denn kennt ihn gewÖöhnlich 11UTr
aus dem Ius Canonicum. In Wiırklichkeit hat das Ius Canonicum 1Ur ine Regelder Wahrheitsfindung übernommen, auf die der Mensch als „endliche Vernunft‘““
und autoritativer Führung bedürftiges Wesen gerade in den wichtigsten Lebens-
bereichen nicht verzichten kann. H.- Gadamer , A, 250—268, enn VO
fehlbarer Autorität übernommene Überzeugungen und Wertungen Vor-Urteile
(praejudicia) und welst deren Legitimität, Ja Unentbehrlichkeit auf. Rahner,Schriften ZUTr Theologıie, (Köln °1964) Iz verwendet dieselbe Grundregel,
wWenn schreibt: ‚„„Das Vorgegebene mu grundsätzlich bis ZU. Bewelıls des
Gegenteils als das Übernehmende und Bewahrende erachtet werden, wıll
der Mensch sich nıcht selbst aufgeben.‘“7 Auch echte menschliche Iradıtion hat den Charakter fehlbarer Autorität.
Darum gelten uch ihr gegenüber die hier aufgestellten Regeln. In diesem Sinneschreibt Jessop, TIhe Christian Moralıty (London 42 ZuUur Frage, werdie Beweislast habe, ob derjenige, der die Realgeltung der Sittlichkeit behaupte,oder derjenige, der S1e leugne: „Given, however, the age-long tradition of iInNnOra-

it May tairly be contended that the ONUS of proof les rtather those whi
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Ks versteht sich VO: selbst: sobald sich jemand vergewissert haben sollte, daß

1ne Entscheidung des authentischen Lehramtes die Wahrheit verfehlt, darf
ihr nıcht länger zustimmen, ist ihm geboten, se1ne frühere Zustimmung zurück-
zunehmen. Denn ist primär die VWahrheıit, auf die 1INA:;  . verpflichtet ist; und 1L1UX
insoweilt das authentische Lehramt die Wahrheit vermittelt, hat darauf
hören. Vom Gehotrsam das authentische Lehramt als ine fehlbare Autorität
gelten dieselben ethischen Grundsätze, nach denen der Gehorsam irgend-
ine fehlbare Autorität beurteilen ist. Wer einer Obrigkeıit gehorcht, obwohl

erkennt, ihre Anordnung das Sittengesetz verstößt, versündigt sich
Gott In Glaubens- und Sittenfragen dem zustimmen, W as INa  - als Irtrtum

erkannt hat, verstößt den Wiıillen (sottes. Demgemälßl ist bei Wernz-Vidal?
lesen, die innere Zustimmung des Gläubigen einer authentischen ehr-

entscheidung ‚„„aliquid habet de provisor10 ET fundatur in praesumptione, quod
authenticus doctrinae magister 110  - nIS1 de contrar1o0 adsit vehemens SUSpP1C10
ideoque 1ps1 docenti1 debetur oboedientia intellectus, sSicut superlor1 legitime
praecipient! debetur oboedientia voluntatis, n1ıs1 adsıt vehemens SUSp1C10 ipsum
inhonesta praecipere‘‘.

I1 Zeichen unsachlicher Parteinahme für das authentische Lehramt” 2 i 38  l ’ .  . %8 S
Was bis hierher ber das authentische Lehramt ausgeführt wurde,—& —— 1St überlieferte un herrschende Lehre der katholischen Theologie,

annn der Sache nach ın Handbüchern der Fundamentaltheologie und
Dogmatıik nachgelesen werden. Nur wırd INa  3 Ort aum VO
Rısıko erwähnt finden, das INnan eingeht, wenn INnan sich dem authen-
tischen Lehramt anvertraut, und erst recht nıchts vVvon einer Even-
tuellen Pflicht der Inhaber des Lehramtes einzugestehen, da{ eine
authentische Entscheidung falsch ist. Das scheint unNns bezeichnend
se1in. Man hat den Eindruck, dafß die Theologen, sooft s1e ber das
authentische Lehramt schreiben, sıch veranlaßt sehen, 1im Interesse der
Autorıität eine oftene oder atente Neigung der Gläubigen ZUr

Unbotmäßigkeit kämpfen. Sıe führen des langen un breiten Aaus,
Was die Autorität des authentischen Lehramtes 1Ns gebührende Licht

rücken zeeignet ISt; sS1e können sich icht darın tun aufzu-
zeıgen, w1eso die Gläubigen Streng verpflichtet sınd, auch dem bloß
authentischen Lehramt Glauben schenken. Da die Gläubigen
dabei unvermeı1dlich auch das Rısıko eingehen, annn und Wann iırre-

—— —— —— xx< a E 9 — geleitet werden, da{fß s1e gegebenenfalls auch einmal dem authen-
tischen Lehramt die Gefolgschaft verweigern müussen, un: ZWAAar
der Wahrheit Christiı wiıllen, davon reden die Theologen, WeNnNn ber-
haupt, 1m allgemeinen NUur in wenıgen Satzen, als ob das aum
VvVon praktischer Bedeutung ware. Das erinnert einen die Art und
Weise, Ww1e bis VOLr wenıgen Jahrzehnten bestimmte Moraltheologen
die Epikeia in ihren Handbüchern behandelt haben Sie konnten ZWarl

would reject the moral attıtude than those who accept it. As rule, it 15 the
rebel who has OV! his CaSCc, for the accepted position usually has behind it A
large volume of soc1al experience.“‘

Jus Canonicum, IV/2 (Romae nr. 617
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icht ganz verschweigen, dafß es w1e Epikeıa gebe; aber S1Ee
hatten csehr weniıg Zutrauen ZU Verantwortungsbewußtsein der
Untergebenen, argwöhnten vielmehr, die Epikeia werde durchweg
SA Vorwand für Ungehorsam dıenen, s1e NUur eben urz
erwähnt werden dürte Gewiß, CS 1St wichtig, jeglicher Autorität den
gebührenden Vorrang VOTLT den ıhr unterstellten Menschen eINZU-
raumen, hne alle Abstriche. ber ISt N iıcht ebenso wichtig, die
Grenzen aller VO  } Menschen ausgeübten Autorität deutlıch aufzu-
zeıgen, auch dıie Grenzen irchlicher Autorität, s1ie solche Grenzen
hat? Und Christus hat 1U  n einmal dem authentischen Lehramt Gren-
Zen SCZOPCNH.

Es 1St der Mühe WwEert, den Anzeichen ungerechtfertigter Parte1-
nahme für das authentische Lehramt auf seıten der Theologen
nachzugehen. Gallatı hat eine lesenswerte Monographie ber das
authentische Lehramt geschrieben dem Tıtel „Wenn die Papste
sprechen“ Sıe umfaßt 201 Seiten Text. I)avon siınd, il
gezählt, füntf Seiten der rage gew1ıdmet, Ww1€e der Katholik sıch

verhalten habe, WEenNnn feststellt, da{ß eine authentische Ent-
scheidung des Lehramtes irrıg 1St  BA Aufschlußreich 1St eine Wendung,
dıe, varılert, einıgemal vorkommt. „Steht aber der Irrtum
(scıl des authentischen Lehramtes) fest, OFt dıe Verpflichtung einer
Zustimmung auf“ Das Kapıtel, in dem dieser 17 steht, 1St
überschrieben: „Erlaubter (!) Entzug der ıinneren Zustimmung“
Gallatı stellt schließlich den Grundsatz aut „Wenn aber die Gründe“,
die eine Lehrentscheidung sprechen, „klar un durchschlagend
sınd, VOTr allem, WEn s1e VO  $ mehreren ernsten un kirchlich SC-
sinnten Theologen geteilt werden, annn 1St 6S erlaubt (!), VOo Dekret
abzuweichen oder mıindestens die Zustimmung einstweılen aufzu-
heben“ Man vergegenwärtige sich w 4as tun 1Ur „erlaubt“
1St, das darf INan auch unterlassen. Kann die Zustimmung einem
Urteil nur erlaubterweise zurückgenommen werden, ann annn s1ie
erlaubterweise auch aufrechterhalten werden. Wıll Gallatı etw2 Sagch,
wer eine Entscheidung des authentischen Lehramtes als irrıg erkannt
habe, dürte wählen, ob ıhr weıterhıin zustımmen wolle oder nıcht?
Das ware absurd. Wer eınen Irrtum durch „klare  CC un „durchschla-
gende“ Gründe erfaßt hat, dem 1St CS ıcht 1Ur „erlaubt“, dem 1St
es streng geboten, diesen Irrtum abzulehnen, einerlet, Wer es 1St, der
diesen Irrtum gelehrt hat Sagt Man, 6S se1 „erlaubt“, dem erwıesener-
maßen iırrenden Lehramt die Zustimmung entziehen, OFrt sıch
das Aa als handle CS sıch Jediglich eın Zugeständnıis die

Erschienen 1960 in Wıen.
ord anı Kell Contemporary Moral Theology, Vol. (Westminster,

Maryland 3—41, behandeln die Autorität des kirchlichen Lehramts her
noch einseitiger.
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Gläubigen, die Anerkennung eines Grundes, der s1e VO Gehor-
sa entschuldıge. In Wirklichkeit mMu es 1er heißen: Man hat der
Wahrheit mehr gehorchen als ırgendeıiner fehlbaren Lehrautorität!l.

Nachdem Gallatı 1m vorhın zıtierten Grundsatz CS für erlaubt
erklärt hat, dem authentischen Lehramt, falls 6S einmal erwıesener-
mafißen geirrt haben sollte, die innere Zustimmung entziıehen, tährt

mıiıt dem A tort „Doch 1St CS ıcht erlaubt, mit Rücksicht auf die
heılıge Gewalt des Apostolischen Stuhles, öftentlich Stellung dagegen
(scıl die als ırrıg erkannte Entscheidung) nehmen, sondern
CS 1St ehrfurchtsvolles Schweigen bewahren der die Schwierig-
keiten können dem Apostolischen Stuhl vorgelegt werden“
Diıesen Verhaltensgrundsatz scheint Gallatı für evident halten,
da{( keine Notwendigkeit sıeht, ıhn och eigens begründen. Ist
dieser Grundsatz wirklich evıdent? Durchaus ıcht Wıeso ware N
ein Mangel Rücksicht un Ehrfurcht, wenn mMan jemanden, der
Irrt: un se1l CS das kirchliche Lehramt, auf seinen Irrtum aufmerksam
macht un iıhm nötigenfalls seinen Irrtum ausdrücklich nachweist?
Besteht ıcht 1m Gegenteıl geradezu eInNe Pflicht, en Irrenden ber
seinen Irrtum aufzuklären, wotern die Möglichkeit Aazu gegeben
1st? Selbstverständlich: unusquisque SIt condicionis suae! Es
steht nıemandem A in schulmeisterlicher Oorm das authentische
Lehramt eines Besseren belehren wollen. ber falls 1Ur der SC-
hörige Respekt 1n Oorm un Ton gewahrt wırd, WI1esSO sollte die
Pflicht Zur Aufklärung eines Irrtums aufhören, WEeNN der Irrende
eine Autorıitätsperson 1st? Es mMag besondere Umstände yeben, derent-

IMnan verpflichtet 1St, den Irrenden in seiınem Irrtum be-
lassen; z. B dann, wenn INa  } den Irrtum 1Ur aufdecken könnte,
ındem mMan dadurch eın größeres UÜbel verursachte, als CS der ıcht
aufgeklärte Irrtum darstellt. Wahrscheinlich hıelt INa  —$ früher dafür,
Wer dem Apostolischen Stuhl „OÖftentlich“ vorhalte, eine iırrıge Ent-
scheidung getroften haben, dadurch in jedem Fall das An-
sehen und die Vertrauenswürdigkeıit des authentischen Lehramtes in
den Augen der Gläubigen herab, WAas ein schlimmeres be] se1 als
eın nıcht aufgeklärter Irrtum. ber WwW1e€e NUunN, WenNnn dıe irrıge Ent-
scheidung des authentischen Lehramtes die Gläubigen in schwerste
Gewissenskonflikte brächte, ındem s$1e ihnen Lasten auferlegte, die
durchweg ber ihre Kräfte singen? Ware auch annn och eiıne EV!

Die clausula Petri Apg 5,29) spricht einen ethischen Grundsatz aus, der für
das Verhalten des Menschen gegenüber Ner fehlbaren Autorität gilt Normaler-
we1lse gehorcht der Mensch Gott, indem der gottgesetzten Autorität gehorcht.Aber Wenn der Mensch in Ausnahmefällen erkennen muß, daß die ihm VOL-
ese'  © Autorität in ihren Anordnungen das sittlich Gute oder die Wahrheit
verfehlt, treten für ihn die Autorität Gottes und die Autorität des Menschen
gleichsam auseinander, muß (Gott (der Wahrheit) mehr gehorchen als den
Menschen.
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tuelle Einbuße des Lehramtes Vertrauenswürdigkeıt ein schlim-
bel als der unautfgeklärte Irrtum? Müdte in  e in einem

solchen Fall ıcht vielmehr CN; Der Irrtum annn Sar icht schnell
aufgeklärt werden, des GewI1ssens der Gläubigen willen,

1aber auch der Vertrauenswürdigkeıt des authentischen Lehramtes
willen? Denn die Versuchung, diesem Lehramt das aAnNgCMESSCHEC Ver-
£frauen entziehen, wırd bei den Gläubigen U1n stärker se1n, Je
mehr un Je Jänger s1e einem Irrtum dieses Lehramtes haben
leiden mussen. Das authentische Lehramt 1St keine Privatperson.
Wenn 6r einmal eiıne irrıge Entscheidung trifft, wirkt siıch das als
bel auf die gesamte Kırche AUS, Darum besteht eıne weıt größere
Dringlichkeit, einen eventuellen Irrtum des authentischen Lehramtes
aAusraumen helfen als den Irrtum einer Privatperson.

Schliefßlich 1St iıcht einzusehen, W1eS0 das authentische Lehramt,
würde ıhm eine ırrıge Entscheidung mM1t „durchschlagenden“ Gründen
nachgewliesen, be1 den Gläubigen Vertrauenswürdigkeıt einbüßen
sollte, talls INan NUur die Gläubigen MIt der gehöriıgen Deutlichkeit
gelehrt hat, CS yebe in der Kırche ıcht 1LUFr das unfehlbare, sondern
auch das bloß authentische Lehramt, diesem letzteren aber dürfe INa

1U eın Vertrauen Vorbehalt schenken. Wotern das wirklich 1nNs
Bewulßitsein der Gläubigen eingedrungen ware, könnte 65 s1e eigentlich
nıcht wundernehmen, wenn das authentische Lehramt siıch ann un
Wann genötıigt sähe, eiıne ırrıge Entscheidung einzugestehen. Aller-
dıngs, WEenNn na  3 be1 Tagungen un Konterenzen ber dıe Autorität
des ırchlichen Lehramtes sprechen hat, mu{ INa  w allzuoft erleben,
Ww1e weni1g sıch die Gläubigen dessen bewufßt sind, da{fß CS eın blo{ß
authentisches Lehramt gibt un welche Bewandtnis CS damıt hat

Es ist zuzugeben: ‚‚Ööffentlich“‘ ine erwiesenermalien irrige Entscheidung
des authentischen Lehramtes Stellung nehmen, dürfte 1im allgemeinen sittlich
unzulässig se1n, Wwei1lnl FALT: Ausräumung des Itttums genugte, die den Itrtum
nachweisenden Gründe den Inhabern des Lehramtes unmittelbar vorzulegen.
Wahrscheinlich unterstellt Gallatı, dieses letztere Vorgehen reiche 1in jedem Falle
AauUS und sSe1 deswegen uch das einz1g zulässige. Aber diese Unterstellung läßt
sich nicht als allgemeingültig beweisen, sondern höchstens wahrscheinlich
machen, und das uch LLL durch Belege Aaus der Geschichte des authentischen
Lehramtes. Diese Geschichte ist noch nicht gveschrieben worden, bedauerlicher-
welse. Das Unzureichende, das der herrtschenden Lehre über das authentische
Lehramt anhaftet, dürfte sich ZU Großteil daraus erklären. Man geht yleichsam
ein aprior1 O  I indem INAall, wIı1ie WIr uch haben, durch Begri1fits-
analysen ermittelt, VO welcher Art Verbindlichkeit Urteile und Entscheidungen
einer fehlbaren Lehrautorität sind. Dieses Vorgehen ist ohne Z weifel der Frage
aNSCINCSSCN und bleibt grundlegend. Aber müßte dadurch erganzt werden, daß
INAa:;  =) die Erfahrungen auswertet, die die Kirche 1m Laufe ihrer Geschichte mMi1t dem
authentischen Lehramt gemacht hat Durch reine Begriffsanalyse 1äßt sich 4aUS-

machen, daß das Lehramt be1i seinen authentischen Entscheidungen 11UTr in Aus-
nahmeftfällen irtft. Der Ausnahmefall ist seinem Begrifte nach ein seltenes Vorkomm-
N1Ss 1m Vergleich Zu Regelfall. Aber Seltenheit kann orößer oder geringer se1in;

ThPh 4/1967 545



BRUNO SCHÜLLER,

eine Ausnahme VO: der Regel kannn häufiger oder weniger häufig eintreten. Wie
steht in dieser Hinsıcht mit den irrigen Entscheidungen des authentischen
Lehramtes ” Sind das Ausnahmen, die 1m Laute eines Jahrhunderts ein-, vielleicht
zweimal vorkommen oder erheblich Öfter ” Diese Frage 1äßt sich nıcht aprliori
beantworten, sondern 1Ur aposterl1or1, NuUur aus der Geschichte des authentischen
Lehramtes. Man hat 1U den Eindruck, daß die Theologen 1im allgemeinen ohne
weiteres unterstellen, irrige Entscheidungen des authentischen Lehramtes selen,
weil Ausnahmen, ExXiIrem seltene Vorkommnisse in der Vergangenheit DSEWESCH
und würden deswegen aller Wahrscheinlichkeit nach uch in Zukunft bleiben.
Das unterstellen sie, bringen ber keine ewelse dafür au der Geschichte des
kirchlichen Lehramtes. Wıe L1U11, WE1111 sich historisch nachweisen ließe, daß die
Ausnahmen VO: der Regel beim Lehramt doch erheblich Öfter vorgekommen sind »
Hätte das nıcht ein1ige praktische Konsequenzen sowochl für die Inhaber des
Lehramtes als uch für die Gläubigen, die dem Lehramt unterstellt sind » Ebenso
ware wichtig wissen, auf welchem Wege in der Vergangenheit irrige
Entscheidungen des Lehramtes als solche erkannt und tev1idiert wurden, welche
Raolle dabe1i das Lehramt selbst, welche die Theologen oder das gläubige Volk
gespielt haben, welche Faktoren die Aufklärung des Irrtums gefördert, welche
S1e verzoögert haben.

Wıe gesagt, 65 tehlen noch die historischen Untersuchungen, die ber
diese Punkte befriedigende Auskunft gäben. ber Wer bei der LE-
matischen Behandlung ethischer Fragen die Problemgeschichte
verfolgt, stößt dabei miıtunter aut Fakten, die zumındest die vorsıich-
tıge Vermutung nahelegen, Sar selten dürtten iırrıge Entscheidun-
SCNHN des authentischen Lehramtes iın der Vergangenheıit ohl icht
vorgekommen se1n nd eiıne kritischere Haltung der Theologen
gegenüber dem Apostolischen Stuhl hätte sıch be] der ethischen Wahr-
heitsfindung bisweilen vünst1ig ausgewirkt.

Eın Beispiel dafür, wıe Moraltheologen sich durch e1n Ubermaß Vertrauen
ZuUur kirchlichen Autorität be1 der Klärung einer ethischen Frage fehlleiten und
beirren ließen, se1 hier kurfrz angeführt, obschon sicher ist, daß in diesem 'all
Päpste und Bischöfe überhaupt keine authentische Entscheidung getrofilen haben.
Also 1Ur ine Fehlhaltung der Moraltheologen soll illustriert werden. Vom

bis P Jahrhundert gab 1ne beträchtliche ahl katholischer Moral-
theologen, die Jehrten, die Entmannung VO'  - Knaben ZUr Gewinnung un!
Erhaltung hoher Stimmen für den kirchlichen und weltlichen Gesang sSEe1 sittlich
zulässig, 7zumindest ‚„probabiliter"“. S1e brachten sachliche Beweisgründe VOTL.

Aber 1iN9a:  - fühle deutlich, schreibt Peter Browe dazu . daß nıiıcht die Sach-
gründe 1  „ derentwegen die Moraltheologen diese Kastration für erlaubt
hielten, sondern daß diese Gründe 99  ur dazu ausgedacht wurden, die NU:

einmal bestehende Sıitte rechtfertigen und SO die Kirche den Vorwurf,
ein ethisch verwerfliches Mittel dulden und benützen, verteidigen und

decken‘‘. Drei Jahrhunderte hindurch SanNngZeCN Kastraten in der Sixtinischen
Kapelle. ährend dieser eit regierten Päpste. Kein einziger VO:  e ihnen hat
sich entschieden dagegen ausgesprochen. tst Leo MT hat angeordnet, daß
keine Kastraten in den hor der Sixtinischen Kapelle aufgenommen wurden.
Gewiß, das Schweigen vieler Päpste dieser Kastration stellt kein formelles
Urteil des authentischen Lehramtes dar Aber, argumentierten die damaligen

Zur Geschichte der ntmannunNg (Breslau Tn Dort Aindet manl die
Belege für alle 1im folgenden angeführten Daten.

546



ZUR AUIHENTIS  EN ERKÜNDIGUNG DES KIR'!  EN LEHRAMTES

Moraltheologen, könnten die Päpste dulden, daß in der Sixtinischen Kapelle
ständiıg Kastraten als Sänger auftreten, WCI1I112 S1Ee die Kastration ZuUur Erhaltung hoher
Stimmen für sittenw1drig hielten ” Und folgerten sie, wI1ie Bartholomeus
Mastrius de eldula (T tat die Erlaubtheit dieser Kastration „etlam
probabiliorem reddit quotidiana praxıis, praesertim in Romana cufla, ub1 hu1usmodi
eunucht permittuntur in servitium musicae ecclesiarum“‘ 13 Es gab 1im gleichen
Zeitraum uch Moraltheologen, die 4US Sachgründen die Unerlaubtheit dieser
Kastration für efwliesen hielten. Aber ‚„‚daß der Papst und viele Bischöfe S1e
duldeten oder guthießen, Helß viele der Durchschlagskraft ihrer ewelse
zweifeln und gab, wie S1E glaubten, der andern Ansıicht A mindesten Ex1istenz-
berechtigung und einige Wahrscheinlichkeit‘‘ 14

Lehrreich diesem Beispiel 15r auch, WwW1e apologetischer Übereifer
er führen kann, eine kritisch in Z weıteläPraxıs oder Lehre
der irchlichen Autorität mi1t allen Miıtteln rechtfertigen, auch MI1t
Mitteln, die sıch mıt intellektueller Redlichkeit iıcht gul vereinbaren
lassen. Die derzeitige Diskussion ber die sıttliche Beurteilung der
Empfängnisverhütung hat auch schon den eıiınen oder andern Theo-
logen A2Zu verleıtet, bei recht tragwürdigen Auskünften seine LU-
flucht nehmen, dem authentischen Lehramt das eventuelle Eın-
geständnıs 565 habe geirrt un musse sıch korrigieren. Man
dreht un wendet die Sitze Aaus Castı Connubit, die be] Erscheinen
der Enzyklika un nachher von allen als eindeutige Verurteilung des
Gebrauchs empfängnisverhütender Mıttel verstanden wurden. Lassen
diese Sitze ıcht vielleicht doch eine andere Interpretation zu”? Wur-
den S1e bisher iıcht mifßverstanden? Man würde aufatmen, WENN INan
das bejahen könnte. Dem authentischen Lehramt bliebe CS CErSPDAFT,
geırrt haben ber würde ann das authentische Lehramt ıcht
VO  $ einem der schrecklichsten Vorwürte betroften? 1US XI wußte
zweiıtellos csehr S  5 W1e die betreffenden Sitze AaUuUs „ Castı Con-
nubi“ VO  m} der Kırche verstanden wurden, nämlıch als ent-
schiedene Verurteilung des Gebrauchs empfängnisverhütender Miıttel.
Falls 1U  i der Papst eine solche Verurteilung SAr nıcht hätte AauSSDre-
nen wollen, hätte er annn nıcht sotfort 1n aller orm das Mißver-
ständnıs beseitigen mussen” Dem authentischen Lehramt als tehlbarer
Autorität ann vernünftigerweise keinerle1 Vorwurtf daraus gemacht
werden, da{fß CS einmal itrtt. ber eın apst, der sıch VO  3 der (Gesamt-
kırche in einer wichtigen Sache mıfßverstanden weıiß un nıchts ZUr

Aufklärung des Mißverständnisses unternähme, den träte eın furcht-
barer Vorwurf.

Heutzutage, da die Geschichtlichkeit des Menschen viel bedacht und noch
mehr beredet wird, bietet sich apologetischem Übereifer wIie VO: selbst ein
Verfahren a dem authentischen Lehramt T'  9 geirrt haben ehr-
entscheidungen, die un: heute falsch etschienen, brauchten 1Ur aus ihrer geschicht-
lichen Situation heraus interpretiert werden und stellten sich als wahr und

itiert nach Browe, A. A 11z Anm 100
Ders., 1123
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richtig heraus,. Gewiß, ist schon ein hermeneutischer Gemeinplatz, daß jede
Aussage 11UL ihren 1nn herg1bt, WEE1111 S1e in ihrem historischen Kontext velesen
wird. ber das he1ibt nicht, daß 1ne Aussage, nachdem S1e verstanden ist, WwI1e S1e
in ihrem historischen Zusammenhang ursprünglich gemeıint WAar, sich ZWanNgS-
läufig als wahr herausstelle. Wenn dem wäre, hätte der historische Relativismus
Geltung. Von welcher Art sind die inneren W iderstände mancher Katholiken

die Annahme, das authentische Lehramt habe eventuell geirftt, WenNn S1e
dazu verleiten, Auswege gehen, die viel Schlimmerem führen, als ein
Irrtum des Lehramtes wäre » 15

Eın nıcht Sahnz erfreuliches Kapıtel in der Geschichte der christ-
lichen Moraltheologie 1St die Sexualethik. Daran z1ibt CS nıchts mehr

7zweıteln. Zu Zzahlreich siınd mıttlerweıle die historischen Unter-
suchungen, die das übergenug demonstrieren. Nun, CS müßte merk-
würdıg in der Kırche ZUgCBgAaNSCH se1n, WECNN sıch OFt durch Jahr-
hunderte eine Sexualethik hätte behaupten können, dıe ıcht in dieser
oder jener orm VO authentischen Lehramt gutgeheißen un gefÖör-
ert worden ware. Darum ware die Annahme außerst unwahrschein-
lıch, das authentische Lehramt habe bei seinen Stellungnahmen ZUur

Sexualethik nıe einer Fehlentwicklung Vorschub geleistet, durch
anderthalb Jahrtausende nıcht. Man brauchte übrıgens ıcht in terne
Jahrhunderte zurückzugehen, wollte AA nachprüfen, ob diese An-
nahme zurecht bestünde. Es würde schon genuügen, die FEhelehre der
Enzyklika A astı Connubiui “ mi1ıt den Kapiteln ber die Ehe Ver-

gleichen, die die Pastoralkonstitution „Gaudıum et 5Sp  “ des Z weıten
Vatikanıschen Konzıils enthält. Ist CS wirklich eine gradliınıge, bruch-
lose Entwicklungslinie, die von C AaSti Connubii“ „Gaudıum eit

Spes”“ tührt? Konnte das Lehramt ber die Fhe sprechen, Ww1e€e CS 1n
„Gaudıum eit Spes  < lesen iSt, ohne sich Von früher gemachten
Lehräußerungen Joszusagen un: damıt stillschweigend einzugestehen,
früher die Wahrheit teilweise auch verfehlt haben? Wieviel hat
das Lehramt für ein besseres Verständnıis der Ehe VO  3 Theologen Cr
lernt, die s VOTr oder Jahren och selbst maßregelnd ein-geschritten 1st?

Beumer, S schreibt mit Recht ‚Weıl die Möglichkeit eines Irrtums
(scıl. des authentischen Lehramts) nicht angezweifelt werden kann, dürten WIL
uch VOLr der Feststellung der Tatsächlichkeit nicht zurückschrecken.‘‘ Hr führt
dann AUS : ‚„ Vieles, was UT eit des Vatikanischen Konzıls die Unfehlbarkeit
des Papstes angeführt wurde, gyehört 1in Wirklichkeit hierher. Denn Wwenn die
damals angegrifienen Punkte uch sicher nicht Kathedralentscheidungen 11  5

kann doch kaum in Z weitel SCZOSCH werden, daß hier und da ine mehr oder
weniger authentische Verkündigung vorlag. Kın klares Beispiel biletet der Galile1-
fall. Aus der NEUETECN eit waäaren anzuführen die Erklärung des Heiligen Offiziums
über das Loanneum und ihre spatere Deutung, die einer Widerrufung
praktisch gyleichkommt, die verschiedene Stellungnahme der Abstammungs-
frage und exegetischen Schwierigkeiten im Alten Testament.““

Wertvolles Materi1al dafür Hindet sich be1 John /Noonan, Contraception.
History of 1ts Ireatment Dy the Catholic Theolog1ans an Canoni1sts (Cam-

bridge, Massachusetts
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Es A  ware mehr als bloß eın Autsatz erforderlich, wollte INan VeLr-

suchen, auf diese Fragen eine halbwegs befriedigende Antwort
geben. Eintacher lıegen die Dıinge bei einem andern Problem, das
gleichfalls in den letzten Jahrzehnten lebhaften Diskussionen inner-
halb der katholischen Kirche geführt hat: ıbt E eın allgemeınes
Recht auf Religionsfreiheit? Mıt seıiner Deklaratıon Diıgnitatıs UuUmMda-
NAe hat das / weıte Vatikanısche Konzıil dieser Diskussion ein Ende
DSESCLZT, indem ( sich eindeutig Z Religionsfreiheit als einem allge-
meınen Recht bekannt hat FEın iıcht geringer el der Konzıilsväter
WAar RS nach langen Auseinandersetzungen davon überzeugen,
dafß CS tatsächlich eın solches Recht gebe. Schon diese Tatsache alleın
Afßt muten, da{ß das Konzıil in seiner Deklaratıiıon Dignitatis
humanae ıcht NUr wıiederholt oder weıter entftfaltet hat, W as das
kirchliche Lehramt seit eh un Je verkündet hatte. Und tatsächlich, die
Kardınäle un Bischöfe, die sıch zunächst nıcht ZUr Anerkennung
eines allgemeinen Rechts auf Religionsfreiheit verstehen konnten, be-
riefen sıch auf 1US AIL,, der och 1953 1ın seiner Ansprache (ı YLeSCE
anders gelehrt habe, da{fß s nämlich allgemeıine Religionsfreiheit ber-
haupt 11UTE geben könne als ein Gebot der Toleranz. 1US XII aber,

brachten jene Bischöfe VOTL, stehe M1t seiner Toleranzlehre 1n einer
langen kirchlichen Tradıtıion, WwW1€e s1e VOoOr ıhm besonders Le0 111
wiederholt tormuliert habe. Nun, WeTtr die besagte Ansprache Pıus’ XII
mit der Konzilserklärung ber die Religionsfreiheit vergleicht, dem
annn ıcht entgehen: Das Konzıl lehrt nıcht mehr dasselbe, W 4S
1US XIT gelehrt hat: das Konzil korrigiert 1US X- un die lange
Tradıtion, die T ZUTFr Sprache gebracht hat Wır haben das anderswo
bereits ausführlicher nachgewi1esen *. DDas Konzil macht demnach still-
schweigend das Eıngeständnıis, iın der rage der Religionsfreiheit habe
das authentische Lehramt durch längere Zeıt hindurch die Wahrheit
teilweise auch verfehlt, habe ecSs deutlich geirrt.
Wıe ZESART, das Konzıil macht dieses Eingeständnis stillschweigend,
ındem CS eben anderes lehrt, als CS och 1US XII hat
Es aßt eın Wort darüber verlauten, da{fß CS sıch besserer Fın-
siıcht in die Sache nunmehr VO  ea} einer überkommenen authentischen
Lehre lossagen musse. Warum TUL es das nıcht? Vielleicht deswegen

Schüller, Die Religionsfreiheit nach dem Vaticanum, in: Kirche 1n Not,
CIM (Königstein 13—29 Vgl dazu uch HerdKorr (Freiburg Br
CZ CN heißt, die Erklärung des Konzıils über die Religionsfreiheit „„Jäßt

einen wesentlichen Fortschritt im kirchlichen Denken erkennen, dessen inhaltliche

oder darf hier vielmehr VO: einer Zäsur in den
Kontinuiltät mit der Lehre der etzten Päpste schwer nachzuwelisen ist. Man MuUu.

ußerungen des kirchlichen
Lehramts sprechen.‘‘ Vgl terner de Broglie, Problemes chretiens SUr la 1berte
religieuse (Parıs 8) lesen steht, die Iradıition habe auf die Frage der
Religionsfreiheit gegeben 95  NC reponse opposee CD celle laquelle le Concile

rallier‘‘.
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nıcht, weıl derartige ireimütige Eıngeständnisse 1U  an einmal nıcht ZU
Verhaltensstil der kirchlichen Lehrautorität gehören? der wollte das
Konzıl ırgendeinen Verlust Ansehen des authentischen Lehramtes
in den Augen des katholischen Volkes vermeıden? Nun, INnan
sıch auch eine oftenere Sprache hätte wünschen moögen, dem Konzıil
mu{fte CS unbenommen bleiben, die Korrektur der tradierten Lehre
stillschweigend orzunehmen. Nur hinterlassen einıge seiner Sitze
den unguten Eındruck, als habe Nan diese Korrektur
verschleiern wollen, indem INan andeutungsweise VO  3 einer Kon-
tinuıtät spricht, die zwischen der NeuUuenNn un der überkommenen Lehre
bestehe. S0 Sagt INnan einleitend: „Das Vatikanısche Konzıl wendet
diesen Bestrebungen (scıl ach Religionsfreiheit) seine besondere Auf-
merksamkeit in der Absicht, eine Erklärung darüber abzugeben,
WIiewelt s1ie der Wahrheit und Gerechtigkeit entsprechen, un des-

befragt es die heıilıge Tradıtion un die Lehre der Kırche, AUuUsSs
denen 6S immer Neues hervorholt, das M1t dem Alten in Eiınklang
steht“ (nova SCMDECFr Cu veteribus congruentia profert). Man be-
schließt die Einleitung mIit dem Afz: „Beı der Behandlung dieser
Religionsfreiheit beabsichtigt das Heılıge Konzıl, zugleıich die Lehre
der NeUeren Papste ber die unverletzlichen Rechte der menschlichen
Person W1e auch ıhre Lehre Von der rechtlichen Ordnung der Gesell-
schaft weıterzuführen“ (evolvere intendit). Nun, W1e solche Siatze
auch gemeınt se1n moOögen, 6S 1St einem Großteil der Konzilsväter
jedenfalls schwergefallen, sıch ZUr Einsicht durchzuringen, das kirch-
liche Lehramt habe durch längere Zeit hindurch 1n der rage der
Religionsfreiheit die Wahrheit teilweise auch vertehlt. Dıie Folgen
dieses Irrtums haben ZWar ıcht in erster Linıie die Katholiken
tragen gehabt, sondern Andersgläubige, die iın einem mehrheitlich
katholischen Staatsvolk lebten. ber das macht diesen Irrtum ıcht
wenıger bıtter un M

Das weniıge, das 1er historischem Materı1al beigebracht wurde,
annn icht mehr als die vorsichtige Vermutung nahelegen, das authen-
tische Lehramt habe iıcht Banz selten ırrıge Entscheidungen getrof-
ten, W1€e INan gewöhnlıch unterstellt. Immerhin wırd Inan daraus
tolgern dürfen, Christus habe sıch keineswegs dafür verbürgt, seine
Kıirche 1n allen praktısch bedeutsamen Lebensproblemen VOTLT verhäng-
nısvollen Irrtümern bewahren ®. Von den Konsequenzen, die dar-

Solche Irrtümer bewirken be1 den Gläubigen ein irriges Gewissen. Das
irrige Gewissen, WEn unverschuldet, kann ber nıcht unmittelbar das Heıil des
Menschen gefährden. Darum kann mit Sicherheit gesagt werden, daß das kirch-
liche Lehramt uch dann, WEn einmal be1 der bloß authentischen Verkündi-
Sung des sittlichen ıllens (sottes irrt, die ihm anvertirauten Menschen nicht 1n
Gefahr bringt, ihr Heıl verwırken. Vgl dazu Schüller, Das irrige Gewissen,
in: Theologische Akademite, (Frankfurt H28
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Aaus zıehen wären ”, sel 1er 1Ur eine genNannt. Wer durch Erfah-
LUNS erkennen muÄß, ıcht Zanz in dem Ausma{ VOFr Irrtumern De-
schützt se1n, Ww1e€e vorher annahm, sollte auch eher bereıt se1in,
seine bisherigen Urteıile ErHEeHT überprüten. Es annn Ja nıcht darauf
ankommen, da{fß PE recht behält, sondern LLUFE darauf, da{ß dıe Wahr-
eit erkannt wırd Insbesondere aber, VOr welchen Irrtuüumern seine
Kıiırche bewahren Christus verheißen hat, das Afßt sıch nıcht bıs 1Ns
Detaıil, gleichsam aprıorı AUS der Offenbarung entnehmen, danach mu
auch dıe Kırchengeschichte befragt werden, in aller Unvoreingenom-
menheıt. Wenn das authentische Lehramt annn un Wann den S1tt-
liıchen Wıllen Gottes mıißversteht und darauthın wıder Wıllen dıe
Gläubigen fehlleitet, wırd das 1m allgemeinen bittere Folgen haben
ber das in allem un jedem richtig informiıerte Gewı1ssen 1st offen-
siıchtlich für den faktisch vorkommenden Menschen, auch für den
Christen PUIC Illusion, keine reale Möglıichkeit Dieses Faktum, nuüuch-
tern Zur Kenntnis IMIMECN, annn als Versuchung ZUFF Resignatıon
oder ZuUum Skeptizismus ertahren werden. Es sollte jedoch als Auffor-
derung begriffen werden, ernsthafter, kräftiger un ausdauernder nach
dem suchen, W Aas INa trüher vielleicht allzu schnell und siıcher
schon gefunden haben meılnte: den Wıllen Gottes.

Vgl dazu Schüller, Die Autorität der Kirche und die Gewissensfreiheit
der Gläubigen, in ‚‚Der Männerseelsorger‘‘ (September/Oktober 130—1423
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